
 

Sitzungsvorlage 

350/163/2020 

 

Amt/Abteilung: 

Umweltamt 

Datum: 19.05.2020 

Aktenzeichen: 

67.21.02 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 02.06.2020 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 09.06.2020 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Vergabe von Reinigungsarbeiten in Parkanlagen in den Jahren 2020 - 2021 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hauptausschuss stimmt der Vergabe von Reinigungsarbeiten in Parkanlagen in den 

Jahren 2020 - 2021 an die Firma Flotte Feger in Landau mit einer Auftragssumme in 

Höhe von 58.140,63 Euro zu. 

 

 

Begründung: 

 

Die Reinigung von befestigten Flächen, die Leerung von Abfalleimern sowie das 

Ablesen von Grobschmutz wurde für die Parkanlagen Südpark, Landschaftspark Am 

Ebenberg, Goethepark, Schillerpark, Savoyenpark und Spionskopf für den Zeitraum 

zwischen Juli 2020 und Dezember 2021 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Die Reinigungsarbeiten umfassen das Kehren von ca. 7200 m² befestigten Flächen, das 

Leeren von 89 Abfalleimern sowie das Ablesen von Grobschmutz auf rund 11 ha Flächen 

in Parkanlagen. 

 

Zum Submissionstermin am 05.05.2019 lagen dem Verhandlungsleiter 8 Angebote vor.  

 

Rang Bieter Angebotssumme brutto 

1 Flotte Feger 58.140,63 € 

2 N.N. 68.684,40 € 

3 N.N. 138.363,28 € 

4 N.N. 151.539,78 € 

5 N.N. 167.978,45 € 

6 N.N. 174.209,10 € 

7 N.N. 474.366,25 € 

8 N.N. 574.945,47 € 

 

 

Günstigster Anbieter ist die Firma Flotte Feger aus Landau mit einem Bruttopreis von 

58.140,63 Euro. Die Kostenschätzung lag bei 107.600 Euro. Somit liegt das 

mindestfordernde Angebot 46,8 % unter der Kostenschätzung. 

 

Die Firma Flotte Feger hat langjährige Erfahrung in diesem Bereich und konnte in den 

letzten Jahren ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Die 
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fachtechnische Prüfung hat ergeben, dass das Angebot der Firma Flotte Feger 

wirtschaftlich und auskömmlich ist. Daher soll der Auftrag an die Firma Flotte Feger 

vergeben werden. 

 

Die erforderlichen Mittel dafür stehen in dem Haushalt 2020 und 2011 auf den 

Produktkonten 5510.5232 und 36604.5232 zur Verfügung. 

 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 5510.5232 und 36604.5232 

Haushaltsjahr: 2020 – 2021 

Betrag: 58.140,63 Euro 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: nein 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja x / Nein ☐ 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja ☐ / Nein ☐ 

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja ☐ / Nein x 

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor:                 Ja ☐ / Nein ☐ 

 

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja ☐ / Nein ☐ 

 

 

Sonstige Anmerkungen: - 

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein x 

Begründung:  Beschluss über Arbeitsvergabe 

 
 

Anlagen: - 

 
 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat III - hauptamtlicher BGO 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

 

 

 

Schlusszeichnung: 
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